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(54) Matratze

(57) Eine Matratze, mit einem aus mehreren, neben-
einander liegenden Federsträngen (2) von eingetasch-
ten Federn (3) bestehenden Federkern (1), der beidseitig
jeweils von einer Deckschicht (4) überdeckt ist, wobei

mindestens ein sich von einem Rand des Federkerns (1)
und/oder mindestens einer Deckschicht (4) zum anderen
Rand erstreckender Faltbereich (5) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Matratze nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Matratze, mit einem Taschenfe-
derkern, dessen eingetaschte Federn in ihrer Höhe re-
lativ gering dimensioniert sind und der beidseitig von ei-
ner Deckschicht überdeckt ist, insbesondere aus einem
Vlies, dient in Funktion als Schlafunterlage, die nach Ge-
brauch an einem geeigneten Ort verstaut wird. Um einen
kleinstmöglichen Stauraum zu beanspruchen, soll die
Matratze gefaltet oder gerollt werden.
[0003] Eine Faltung, gleichermaßen ein Aufrollen der
Matratze ist jedoch insofern problematisch und kann
nicht in dem gewünschten Maße erfolgen, als die aus
Stahl bestehenden schraubenförmig gewundenen Fe-
dern relativ starr sind.
[0004] Damit bleibt die gefaltete Matratze aufgrund
des großen Abstands der gebildeten Lagen zueinander
verhältnismäßig großvolumig. Die so vorliegende Matrat-
ze ist nur erschwert zu handhaben, zumal die innewoh-
nenden Rückstellkräfte einer Beibehaltung der gefalte-
ten Lage entgegenwirken.
[0005] Überdies muss für die insoweit großvolumige
gefaltete oder gerollte Matratze ein entsprechender
Stauraum zur Verfügung gestellt werden, der vielfach
nicht zur Verfügung steht bzw. nur unter Inkaufnahme
entsprechender Möblierungsveränderungen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Matratze der gattungsgemäßen Art so weiterzuentwi-
ckeln, dass ihre Verwendungsfähigkeit und ihre Hand-
habung verbessert wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Matratze mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung we-
nigstens eines Faltbereiches, der sich von einem Rand
der Matratze zum anderen erstreckt, besteht nun die
Möglichkeit, die Matratze so zu falten, dass die einzelnen
Lagen unmittelbar aufeinander liegen.
[0009] Hierdurch wird ein kleinstmögliches Stauvolu-
men erreicht, das es erlaubt, die Matratze auch in be-
engten räumlichen Verhältnissen zu deponieren.
[0010] Überdies ist die Handhabung sowohl beim Fal-
ten wie auch bei der anschließenden Unterbringung, ge-
genüber einer Matratze nach dem Stand der Technik,
wesentlich einfacher, wobei durch die Faltbereiche, von
denen bevorzugt mehrere, parallel und abständig zuein-
ander angeordnet sind, keine Rückstellkräfte wirksam
sind, so dass die gefaltete Matratze in ihrer Position
selbsttätig verharrt.
[0011] Die Faltbereiche können auf unterschiedliche
Art und Weise erreicht werden.
[0012] So sieht eine vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung vor, im Faltbereich den Abstand zwischen zwei
benachbarten Federsträngen zu vergrößern, wobei die
beiden, die Ober- und Unterseiten bildenden Deck-
schichten die Verbindung zwischen den dem Faltbereich
benachbarten Bereichen bilden.

[0013] Der Abstand zwischen den getrennt zueinander
positionierten Federsträngen, die vorzugsweise quer zur
Längserstreckung der Matratze verlaufen, ist so dimen-
sioniert, dass die beiden benachbarten, jedoch vonein-
ander getrennten Federstränge in gefalteter Stellung auf-
einander liegen.
[0014] Eine weitere Möglichkeit, den Faltbereich aus-
zubilden, besteht in der Auftrennung einer der beiden
Deckschichten zwischen zwei benachbarten Feder-
strängen, wobei die Trennung gleichfalls von einem
Rand des Federkerns bzw. der Deckschichten zum an-
deren verläuft.
[0015] Um die Matratze mehrfach zu falten, sind beide
Deckschichten, und zwar im Abstand wechselweise auf-
getrennt, so dass einerseits ein durchgängiger Verbund
der frei nebeneinander liegenden Federstränge durch
die damit verklebten Deckschichten gewährleistet bleibt,
andererseits eine einfache mehrlagige Faltung jedoch
möglich ist. Auch in diesem Fall sind die Federstränge
quer zur Längserstreckung der Matratze angeordnet.
Denkbar ist jedoch auch, eine Trennung zumindest einer
Deckschicht vorzusehen, wenn die Federstränge in
Längsrichtung der Matratze verlaufen.
[0016] Bei einer solchen Anordnung der Federstränge
kann, nach einem weiteren Gedanken der Erfindung der
jeweilige Faltbereich dadurch hergestellt sein, dass eine
der die Federn umhüllenden Tasche ungefüllt bleibt, d.h.,
dass darin keine Feder untergebracht ist.
[0017] Um eine Faltung der Matratze quer zur Längs-
erstreckung zu ermöglichen, entfällt bei allen nebenein-
ander liegenden Federsträngen an gleicher Stelle die
Einbringung einer Feder.
[0018] Dabei kann aus fertigungstechnischen Grün-
den eine vorhandene Tasche leer bleiben, denkbar ist
aber auch, in diesem Faltbereich keine Tasche auszu-
bilden, sondern den Zwischenraum quasi als Steg zu ge-
stalten.
[0019] Bevorzugt ist dabei dieser Steg oder die leere
Tasche, bezogen auf die Höhe des Federstrangs, in ei-
nem Teilabschnitt aufgetrennt, so dass eine einwand-
freie und leichte Faltung möglich ist, bei der dann die
einander zugeordneten eingetaschten Federn eines Fe-
derstrangs aufeinander liegen.
[0020] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.
[0022] Es zeigen:

Figuren 1 bis 6 verschiedene Ausführungsvarianten
einer erfindungsgemäßen Matratze in
unterschiedlichen Ansichten.

[0023] In der Figur 1 ist in perspektivischer Ansicht eine
Matratze dargestellt, mit einem Federkern 1, der beid-
seitig jeweils von einer Deckschicht 4 überdeckt ist.
[0024] Der Federkern 1 besteht aus mehreren, neben-
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einander liegenden Federsträngen 2, mit hintereinander
angeordneten, in eine textile Umhüllung eingetaschten
Federn 3, insbesondere aus Metall, vorzugsweise aus
Stahl, wobei die Federn 3 als Schraubenfedern ausge-
bildet sind.
[0025] Die Federstränge 2 sind nicht unmittelbar mit-
einander verbunden, sondern durch die Deckschichten
4, die beispielsweise aus einem Vlies bestehen können
und mit den Federsträngen 2 verklebt sind.
[0026] Bei den in den Figuren 1 bis 3 sowie 5 und 6
dargestellten Matratzen sind die Federstränge 2 quer zur
Längserstreckung der Matratze verlaufend angeordnet,
wobei die Länge der Matratze mit L und die Breite mit B
angegeben ist.
[0027] Gemäß der Erfindung ist mindestens ein sich
von einem Rand des Federkerns 1 bzw. der Deckschich-
ten 4 zum anderen erstreckender Faltbereich 5 vorgese-
hen.
[0028] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Bei-
spiel wird der Faltbereich 5 dadurch gebildet, dass zwi-
schen zwei benachbarten Federsträngen 2 ein vergrö-
ßerter Abstand X gewählt ist, der in der Figur 2, die eine
Seitenansicht der Matratze wiedergibt, deutlich erkenn-
bar ist.
[0029] Dabei ist dieser Abstand X so gewählt, dass
nach einer Faltung der Matratze, wie sie in der Figur 3
als Mehrfachfaltung erkennbar ist, die den Abstand X
begrenzenden Federstränge 2 übereinander liegen. Im
Übrigen sind die zum Einsatz kommenden Federn 3 in
ihrer Höhe relativ gering gehalten, so dass der Abstand
X, daran angepasst, relativ schmal ausgebildet sein
kann.
[0030] In den Figuren 4 und 5 ist eine erfindungsge-
mäße Matratze in einer weiteren Ausführungsform ab-
gebildet, wobei die Figur 4 die Matratze in Funktionsstel-
lung als Schlafauflage wiedergibt, während die Figur 5
die Matratze in gefalteter Position zeigt.
[0031] Zur Ausbildung des Faltbereiches 5 sind hierbei
die Deckschichten 4 über die Breite, also von einem Rand
zum anderen aufgetrennt, so dass ein Schlitz 6 gebildet
ist.
[0032] Um eine Mehrfachfaltung, entsprechend der Fi-
gur 5 zu ermöglichen, sind die ober- und unterseitigen
Deckschichten 4 versetzt zueinander mit einem Schlitz
6 versehen, wobei der Abstand zwischen beiden Schlit-
zen 6 der Breite des gefalteten Matratzenblocks ent-
spricht.
[0033] In der Figur 6 schließlich ist in schematischer
Ansicht ein mit Deckschichten 4 belegter Federkern 1
dargestellt, dessen Federstränge 2 in Längsrichtung L
verlaufen. Zur Faltung der Matratze quer zur Längser-
streckung, entsprechend dem abgebildeten Faltbereich
5, dessen Begrenzung strichpunktiert dargestellt ist,
weist jeder Federstrang 2 mehrere größere Abstände X
auf. Dabei können diese Abstände X aus nicht mit Federn
befüllten Taschen bestehen oder als Stege 7 aus dem
die Federn 3 umhüllenden Tuch gebildet sein.
[0034] Auch hier ist die Breite der Abstände X entspre-

chend der Höhe der Federn 3 bemessen.

Patentansprüche

1. Matratze, mit einem aus mehreren, nebeneinander
liegenden Federsträngen (2) von eingetaschten Fe-
dern (3) bestehenden Federkern (1), der beidseitig
jeweils von einer Deckschicht (4) überdeckt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein sich
von einem Rand des Federkerns (1) und/oder min-
destens einer Deckschicht (4) zum anderen Rand
erstreckender Faltbereich (5) ausgebildet ist.

2. Matratze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen zwei, vorzugsweise quer zur
Längserstreckung der Matratzen verlaufenden Fe-
dersträngen (2) zur Bildung des Faltbereichs (5) ein
Abstand (X) vorgesehen ist, der in seiner Breite zu-
mindest der Höhe der als Schraubenfedern ausge-
bildeten Federn (3) entspricht.

3. Matratze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere, in gleichem Abstand zu-
einander angeordnete Abstände (X) vorgesehen
sind.

4. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung
des Faltbereichs (5) zumindest eine Deckschicht (4)
unter Bildung eines Schlitzes (6) entlang eines Fe-
derstranges (2) durchgehend getrennt ist.

5. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (6)
zwischen zwei benachbarten Federsträngen (2) ver-
läuft.

6. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in den sich
gegenüberliegenden Deckschichten (4) versetzt zu-
einander verlaufende Schlitze (6) eingebracht sind.

7. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Längser-
streckung der Federstränge (2), entsprechend der
Länge (L) der Matratze, der Faltbereich (5) durch
eine zwischen zwei eingetaschten Federn (3) grö-
ßeren Abstand (X) gebildet ist.

8. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
(X) durch eine federlose Tasche der textilen Umhül-
lung des Federstranges (2) oder einen Steg (7) ge-
bildet ist.

9. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Faltberei-
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che (5), bezogen auf die Länge (L) gleichmäßig ver-
teilt sind.

10. Matratze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die den Ab-
stand (X) bildende ungefüllte Tasche im Verbin-
dungsbereich mit den benachbarten Taschen be-
reichsweise aufgetrennt ist.

5 6 
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